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Vorentwurf zur Änderung des Raumplanungs- und Baugesetzes vom 2. Dezember 2008 (Schottergärten, Anpassung der DBP, Abbruchbewilligungen) und Entwurf zur Änderung seines Ausführungsreglements (Optimierung des Baubewilligungsverfahrens) – Vernehmlassungsverfahren
	Direktion für Raumentwicklung, Infrastruktur, Mobilität und Umwelt, Chorherrengasse 17, 1701 Freiburg

	An die Adressaten der Vernehmlassung gemäss Verteiler



Sehr geehrte Damen und Herren
Der Staatsrat hat in seiner Sitzung vom 15. Dezember 2025 die Vernehmlassung zu zwei Erlassen bewilligt: zum Gesetzesvorentwurf zur Änderung des Raumplanungs- und Baugesetzes (RPBG) vom 2. Dezember 2008 infolge der Annahme mehrerer parlamentarischer Vorstösse durch den Grossen Rat sowie zum Verordnungsentwurf zur Änderung des Ausführungsreglements zu diesem Gesetz (RPBR).
Der Gesetzesvorentwurf folgt der Annahme folgender Motionen:
· Motion Alexandre Schroeter / Elias Moussa (2024-GC-189), die fordert, dass Schottergärten nicht mehr als Grünfläche angerechnet werden können;
· Motion Bruno Marmier / Daniel Bürdel (2023-GC-165), welche die Abschaffung der Pflicht für die Gemeinden zur Anpassung der Detailbebauungspläne (DBP) bei Gesamtrevisionen von Ortsplänen (OP) beantragt;
· Motion Jean-Daniel Wicht / Daniel Savary (2024-GC-240), mit der die Änderung von Artikel 150 Abs. 3 RPBG verlangt wird, um die Bedingungen für die Verwendung von Abbruchbewilligungen durch deren Begünstigte zu lockern.
Parallel dazu erfüllt der Staatsrat mit der vorgeschlagenen Änderung des RPBR seine frühere Zusage, das ordentliche Baubewilligungsverfahren und die Bearbeitungsdauer zu optimieren. Der Verordnungsentwurf schlägt Lösungen vor, um die Motion Hubert Dafflon / Jean-Daniel Wicht (2021-GC-90) umzusetzen, und ist das Ergebnis eines zweijährigen Austauschs mit der Arbeitsgruppe «bauenfreiburg», der Oberamtspersonenkonferenz und dem Freiburger Gemeindeverband (FGV) sowie einer Umfrage unter den Gemeinden. Er sieht zudem geringfügige Änderungen des RPBR vor.
Wir laden Sie ein, von den beiliegenden Vernehmlassungsunterlagen, die auch auf der Website der Staatskanzlei unter der Adresse www.fr.ch/vernehmlassungen zur Verfügung stehen, Kenntnis zu nehmen und uns Ihre Stellungnahme bis zum 2. März 2026 per E-Mail (dime@fr.ch) zukommen zu lassen.
Für weitere Informationen können Sie sich an Herrn Patrick Ramuz, Projektleiter, wenden (patrick.ramuz@fr.ch, 026 305 36 11).
Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an dieser Vernehmlassung.
Freundliche Grüsse
	Jean-François Steiert
Staatsrat, Direktor
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